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(54) STECKVORRICHTUNG FÜR EINE ELEKTRISCHE LEITUNG

(57) Die Erfindung betrifft eine als Kupplung oder
Stecker ausgebildete Steckvorrichtung (1) für eine elek-
trische Leitung, umfassend ein Gehäuse (2) und einen
in einem Montagezustand zumindest teilweise im Ge-
häuse (2) angeordneten Kontaktträger (3) mit zumindest
einem Kontaktelement (3a), wobei der Kontaktträger (3)
ein Halterungselement (4) aufweist, mittels welchem der
Kontaktträger (3) im Gehäuse (2) befestigbar ist und wo-
bei das Halterungselement (4) eine erste Fixiergeometrie
(6) aufweist und das Gehäuse (2) ein Fixierelement (7)
mit einer zweiten Fixiergeometrie (7a) aufweist und die
beiden Fixiergeometrien (6,7a) im Montagezustand in ei-
ner Verrastposition miteinander verrastet sind.

Um die Steckvorrichtung in einfacher Art und Weise
und ohne die Zuhilfenahme von zusätzlichen Werkzeu-
gen montierbar bzw. demontierbar zu machen, ist erfin-
dungsgemäß vorgesehen, dass für die Zwecke der Be-
förderung in und aus der Verrastposition die erste (6)
oder zweite Fixiergeometrie (7a) in Bezug auf deren Ru-
heposition auslenkbar ausgebildet ist und ein Siche-
rungselement (5) vorgesehen ist, welches im Montage-
zustand der Steckvorrichtung (1) die Auslenkbarkeit der
ersten (6) oder zweiten Fixiergeometrie (7a) begrenzt.
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung betrifft eine als Kupplung oder
Stecker ausgebildete Steckvorrichtung für eine elektri-
sche Leitung, umfassend ein Gehäuse und einen in ei-
nem Montagezustand zumindest teilweise im Gehäuse
angeordneten Kontaktträger mit zumindest einem Kon-
taktelement, wobei der Kontaktträger ein Halterungsele-
ment aufweist, mittels welchem der Kontaktträger im Ge-
häuse befestigbar ist und wobei das Halterungselement
eine erste Fixiergeometrie aufweist und das Gehäuse
ein Fixierelement mit einer zweiten Fixiergeometrie auf-
weist und die beiden Fixiergeometrien im Montagezu-
stand in einer Verrastposition miteinander verrastet sind

STAND DER TECHNIK

[0002] Steckvorrichtungen werden sowohl im industri-
ellen, kommerziellen als auch häuslichen Bereich ver-
wendet, um zwei elektrische Leitungen, etwa Kabel, mit-
einander zu verbinden, wobei unter dem Begriff Steck-
vorrichtungen selbstverständlich auch Schutzkontakt-
steckvorrichtungen und Industriesteckvorrichtungen zu
verstehen sind. Solche Steckvorrichtungen bestehen in
der Regel aus Kunststoff oder aus Metall, wobei im All-
gemeinen eine der beiden Steckvorrichtung männlich
und eine weiblich ausgebildet ist. Üblicher Weise wird
die männliche Steckvorrichtung als Stecker bezeichnet
und die weibliche Steckvorrichtung als Kupplung, Ste-
ckeraufnahme oder Steckdose.
[0003] Eine Steckvorrichtung, egal ob weiblich oder
männlich, umfasst dabei in der Regel ein Gehäuse aus
isolierendem Material mit einer Verbindungsstelle zur
Aufnahme einer elektrischen Leitung und zumindest ei-
nem elektrischen Kontaktelement. Um die einzelnen Lei-
ter der elektrische Leitung mit dem elektrischen Kontak-
telement zu verbinden, ist ein Kontaktträger vorgesehen,
welcher die einzelnen Leiter, beispielsweise Drähte, der
elektrischen Leitung mit den entsprechenden Kontakte-
lementen verbindet, etwa Phase mit Phase, Neutralleiter
mit Neutralleiter und Erdung mit Erdung.
[0004] Um zwei Leitungen elektrisch miteinander zu
verbinden, müssen die Kontaktelemente einer männli-
chen Steckvorrichtung, in der Regel Verbindungsstifte,
mit den Kontakteelementen einer weiblichen Steckvor-
richtung, in der Regel Verbindungsbuchsen, kontaktiert
werden. Zu diesem Zweck sind die Gehäuse der beiden
Steckvorrichtungen miteinander verbindbar ausgeführt
und zwar derart, dass die so herstellbare elektrische Ver-
bindung gegen die Umwelt isoliert ist, so dass keine Ge-
fahr eines Stromschlages für einen Benutzer besteht.
[0005] Um eine elektrische Leitung, bspw. ein elektri-
sches Kabel, mit einer Steckvorrichtung zu verbinden,
ist es notwendig, dass der Kontaktträger und das Ge-
häuse lösbar miteinander verbunden sind, da die elek-
trische Verbindung der Kontaktelemente mit den Leitern

der elektrischen Leitung nur in einem demontierten Zu-
stand möglich ist. Dabei wird die elektrische Leitung
durch die Verbindungsstelle in das Gehäuse eingeführt,
die einzelnen Leiter freigelegt und sodann am Kontakt-
träger mit den entsprechenden Kontaktelementen ver-
bunden. Danach wird die Steckvorrichtung selbst mon-
tiert und in einen Montagezustand gebracht, in dem der
Kontaktträger teilweise oder vollständig im Inneren des
Gehäuses angeordnet und am Gehäuse befestigt ist, um
die im Inneren des Gehäuses liegenden elektrischen
Kontakte gegen die Umwelt zu isolieren. Zur Befestigung
des Kontaktträgers im Gehäuse ist ein Halterungsele-
ment am Kontaktträger angebracht, welches im Monta-
gezustand in das Gehäuse eingeführt ist und mit dem
Gehäuse verrastet. Die Fixierung des Halterungsele-
mentes im Gehäuse, welche notwendig ist um ein unge-
wolltes Lösen der Verrastung im Montagezustand zu ver-
hindern, erfolgt über eine in radialer Richtung in Gehäuse
und Halterungselement eingeschraubte Verbindungs-
schraube, die ein Herausziehen des Kontaktträgers aus
dem Gehäuse verhindert.
[0006] Ein Nachteil des Stands der Technik äußert sich
darin, dass das Einschrauben bzw. Ausschrauben der
Verbindungsschraube jedenfalls die Zuhilfenahme eines
Werkzeugs, etwa eines Schraubenziehers, Schrauben-
schlüssels oder Steckschlüssels, erfordert. Um den Kon-
taktträger mit dem Gehäuse zu verbinden und danach
das Halterungselement im Gehäuse zu fixieren bzw. um
die Fixierung zu lösen, sodass die Verrastung getrennt
werden kann, sind also zusätzliche Handgriffe durch den
Benutzer unter Zuhilfenahme eines Werkzeugs nötig, die
einen erheblichen Zeitaufwand bei der Montage bzw. De-
montage bedingen. Zusätzlich dazu wird durch die
Schraubverbindung die Dichtigkeit des Gehäuses nega-
tiv beeinträchtigt.
[0007] In anderen Ausführungsvarianten gemäß dem
Stand der Technik kann das Halterungselement mittels
Schnapphaken am Gehäuse befestigt sein, wobei die
Schnapphaken in einer Rastgeometrie des Gehäuses
einrasten. Wenngleich sich die Montageproblematik in
diesem Fall nicht ergibt, ist die Demontage ungleich auf-
wändiger. Zur Demontage ist es nämlich notwendig mit
einem, vorzugsweise spitzen, Werkzeug, bspw. einem
Schlitz-Schraubenzieher, den Schnapphaken in der
Rastgeometrie zu kontaktieren und derart zu verformen,
dass sich der Kontaktträger vom Gehäuse lösen lässt.
Oft gelingt dies nicht beim ersten Versuch, sodass sich
bei der Demontage die zuvor beschriebenen Nachteile
einstellen.

AUFGABE DER ERFINDUNG

[0008] Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung eine
Steckvorrichtung für eine elektrische Leitung vorzuschla-
gen, die in einfacher Art und Weise und ohne die Zuhil-
fenahme von zusätzlichen Werkzeugen montierbar bzw.
demontierbar ist.
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DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0009] Diese Aufgabe wird in einer erfindungsgemä-
ßen als Kupplung oder Stecker ausgebildeten Steckvor-
richtung für eine elektrische Leitung, umfassend ein Ge-
häuse und einen in einem Montagezustand zumindest
teilweise im Gehäuse angeordneten Kontaktträger mit
zumindest einem Kontaktelement, wobei der Kontaktträ-
ger ein Halterungselement aufweist, mittels welchem der
Kontaktträger im Gehäuse befestigbar ist und wobei das
Halterungselement eine erste Fixiergeometrie aufweist
und das Gehäuse ein Fixierelement mit einer zweiten
Fixiergeometrie aufweist und die beiden Fixiergeometri-
en im Montagezustand in einer Verrastposition mitein-
ander verrastet sind, dadurch gelöst, dass für die Zwecke
der Beförderung in und aus der Verrastposition die erste
oder zweite Fixiergeometrie in Bezug auf deren Ruhe-
position auslenkbar ausgebildet ist und ein Sicherungs-
element vorgesehen ist, welches im Montagezustand der
Steckvorrichtung die Auslenkbarkeit der ersten oder
zweiten Fixiergeometrie begrenzt. Die Auslenkbarkeit
der ersten oder zweiten Fixiergeometrie wird derart be-
grenzt, dass die Fixiergeometrien im Montagezustand
nicht mehr aus der Verrastposition beförderbar sind. Erst
wenn die Begrenzung der Auslenkbarkeit durch das Si-
cherungselement aufgehoben ist, beispielsweise durch
Entfernen des Sicherungselements, lassen sich Kontakt-
träger und Gehäuse wieder voneinander trennen.
[0010] Unter Verrastposition wird dabei in der Folge
eine Position verstanden, in der sich die auslenkbare Fi-
xiergeometrie in Ihrer Ruheposition befindet und durch
die ortsfeste Fixiergeometrie eine Beförderung aus der
Verrastposition in zumindest einer Richtung unterbun-
den wird. Mit anderen Worten kann in der Verrastposition
ein Spiel zwischen den Fixiergeometrien vorhanden
sein, also geringe Relativbewegungen zwischen Halte-
rungselement und Fixierelement, etwa in einer axialen
Richtung, möglich sein, oder können die Fixiergeomet-
rien spielfrei in Kontakt miteinander stehen. Jedenfalls
wird durch das Verrasten der Fixiergeometrien verhin-
dert, dass der Kontaktträger ohne Weiteres aus dem Ge-
häuse befördert werden kann.
[0011] Das Sicherungselement bewirkt im Montagezu-
stand ein Blockieren des Halterungselements sobald die
Begrenzung der Auslenkbarkeit erreicht ist, sodass die
Verrastung zwischen den beiden Fixiergeometrien und
damit die Fixierung des Kontaktträgers am oder im Ge-
häuse gewährleistet ist. Um die beiden Fixiergeometrien
in die Verrastposition befördern zu können, ist eine der
beiden Fixiergeometrien, etwa die erste, auslenkbar aus-
gebildet, sodass die eine Fixiergeometrie beim Ein-
schubvorgang an der anderen Fixiergeometrie, etwa der
zweiten, entlang gleitet, um am Ende des Einschubvor-
gangs in der Verrastposition eine Verrastung der beiden
Fixiergeometrien zu erreichen. Die andere Fixiergeome-
trie, etwa die zweite, ist hingegen nicht auslenkbar aus-
gebildet und bleibt während des gesamten Einschubvor-
gangs ortsfest in Bezug zum Gehäuse bzw. zum Kon-

taktträger. Beispielsweise kann dabei das Halterungse-
lement elastisch verformbar ausgebildet sein, um die
Auslenkbarkeit der ersten Fixiergeometrie zu ermögli-
chen oder das Fixierelement kann elastisch verformbar
sein, um die Auslenkbarkeit der zweiten Fixiergeometrie
zu ermöglichen. Die Fixiergeometrien können dabei als
zwei Flächen, eine am Halterungselement und eine am
Fixierelement, ausgebildet sein, die einander in der Ver-
rastposition kontaktieren. Vorteilhaft ist dabei, wenn die
auslenkbare Fixiergeometrie beispielsweise von einer
Nase ausgebildet ist und die ortsfeste Fixiergeometrie
von einer Öse oder einer Kante.
[0012] Durch das Sicherungselement wird die Aus-
lenkbarkeit der ersten Fixiergeometrie oder der zweiten
Fixiergeometrie begrenzt, sodass sich die Fixiergeome-
trien auch bei großen, bspw. auf den Kontaktträger ein-
wirkenden, Zugkräften nicht aus der Verrastposition lö-
sen und so Kontaktträger und Gehäuse fest miteinander
verbunden bleiben. Ohne Sicherungselement würde die
Gefahr bestehen, dass die auslenkbare Fixiergeometrie
sich analog zum Einschubvorgang bei Überschreiten ei-
ner maximalen Kraft wieder aus der Verrastposition löst.
Das Sicherungselement ist in der Regel starr ausgebildet
und kann die Auslenkbarkeit etwa durch direkten Kontakt
mit dem Halterungselement bzw. mit dem Fixierelement
begrenzen. Ist die erste Fixiergeometrie auslenkbar aus-
gebildet, so steht das Sicherungselement beispielsweise
in Kontakt mit dem Halterungselement; ist die zweite Fi-
xiergeometrie auslenkbar, so steht das Sicherungsele-
ment beispielsweise in Kontakt mit dem Fixierelement.
Es ist dabei nicht notwendig, dass das Sicherungsele-
ment ständig in Kontakt mit Halterungselement bzw. Fi-
xierelement steht, also die Auslenkung komplett verhin-
dert, sondern auch denkbar, dass kleine Auslenkungen
möglich sind und der Kontakt erst nach einer kleinen Aus-
lenkung hergestellt ist, ohne dass dabei der Wirkkontakt
zwischen den Fixiergeometrien unterbrochen wird. Dazu
kann das Sicherungselement beispielsweise als Riegel,
Hülse oder Stift ausgebildet sein.
[0013] Es sind also durch die erfindungsgemäße Vor-
sehung eines die Auslenkbarkeit der ersten oder zweiten
Fixiergeometrie begrenzenden Sicherungselements we-
sentlich weniger Handgriffe notwendig, da keine zusätz-
lichen Werkzeuge zur Montage notwendig sind. Auch die
Wahrscheinlichkeit für eine unsachgerechte Montage,
etwa durch unzureichende Einschraubtiefe einer Verbin-
dungsschraube, wird gesenkt. Sobald das Sicherungs-
element entfernt ist, lässt sich der Kontaktträger wieder
ohne Weiteres aus dem Gehäuse entfernen. Da zur Be-
festigung des Kontaktträgers keine Bohrung im Gehäuse
notwendig ist, entfallen auch weitere
Abdichtungsmaßnahmen. Es versteht sich dabei von
selbst, dass die erfindungsgemäße Lösung sowohl für
Kupplungen als auch für Stecker angewendet werden
kann.
[0014] Eine Ausführungsvariante der Erfindung sieht
vor, dass sich im Montagezustand das Sicherungsele-
ment und das Halterungselement oder das Sicherungs-
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element und das Fixierelement zumindest abschnittswei-
se überlappen, um die Auslenkbarkeit der ersten oder
zweiten Fixiergeometrie zu begrenzen. Die Überlappung
in einem Überlappungsabschnitt ermöglicht eine einfa-
che Begrenzung der Auslenkung der ersten oder zweiten
Fixiergeometrie, indem das Sicherungselement den
elastischen Verformungsweg des Halterungselements
bzw. des Fixierelements begrenzt, je nachdem, welche
Fixiergeometrie auslenkbar ausgebildet ist. Die Auslenk-
barkeit der auslenkbaren Fixiergeometrie wird derart be-
grenzt, dass der Abstand zwischen Sicherungselement
und Halterungselement bzw. Fixierelement im Überlap-
pungszustand kleiner ist, als die zum Befördern aus der
Verrastposition nötige Auslenkung. Insbesondere wenn
das Gehäuse als Hohlkörper mit einer ersten und zweiten
Öffnung ausgeführt ist, wobei die Öffnungen koaxial an-
geordnet sind und eine axiale Richtung aufspannen, ist
eine besonders einfache Montage bzw. Gestaltung des
Sicherungselements möglich, wenn das Sicherungsele-
ment in einer axialen Richtung in das Gehäuse eingeführt
ist und die Überlappung in axialer Richtung stattfindet.
Zur Montage der Steckvorrichtung ist es also nur mehr
nötig das Halterungselement und den Kontaktträger über
die erste Öffnung in das Gehäuse einzuschieben, bis die
Fixiergeometrien miteinander verrasten, und danach das
Sicherungselement, vorzugsweise über die zweite Öff-
nung des Gehäuses, in das Gehäuse einzuführen, bis
sich eine Überlappung einstellt, um ein Lösen der Ver-
rastung durch Begrenzung der Auslenkbarkeit der ersten
oder zweiten Fixiergeometrie zu verhindern. Das Einfüh-
ren des Sicherungselements ersetzt somit die kompli-
zierten Handgriffe des Stands der Technik.
[0015] In einer weiteren Ausführungsvariante der Er-
findung ist vorgesehen, dass das Sicherungselement
das Halterungselement oder das Fixierelement im Mon-
tagezustand zumindest abschnittsweise kontaktiert.
Durch den Kontakt zwischen Sicherungselement und
Halterungselement ist die Auslenkbarkeit der ersten Fi-
xiergeometrie gänzlich unterbunden, wohingegen durch
den Kontakt zwischen Sicherungselement und Fixiere-
lement die Auslenkbarkeit der zweiten Fixiergeometrie
komplett unterbunden ist. Der nach dem Positionieren
des Sicherungselements hergestellte Kontakt verhindert
eine zur Auslenkung notwendige elastische Verformung
des Halterungselements bzw. des Fixierelements.
[0016] Eine weitere Ausführungsvariante der Erfin-
dung sieht vor, dass das Sicherungselement hülsenför-
mig ausgebildet ist. Die Hülsenform des Sicherungsele-
ments ermöglicht einerseits die Durchführung der elek-
trischen Leitung durch das Sicherungselement. Anderer-
seits kann eine innere Oberfläche der Hülse in einfacher
Art und Weise als Begrenzung der Auslenkbarkeit der
Fixiergeometrien, insbesondere der ersten Fixiergeome-
trie, dienen. Wenn die innere Oberfläche der Hülse
gleichzeitig als Begrenzung für die Auslenkung dient,
kann mit anderen Worten das Sicherungselement in das
Gehäuse eingeschoben oder im Gehäuse positioniert
werden, ohne dass auf die Lage der Fixiergeometrien

geachtet werden muss, sodass eine besonders einfache
Montage ermöglicht wird. Es ist jedoch genauso denkbar,
dass das im Wesentlichen hülsenförmige Sicherungse-
lement einen oder mehrere Fortsätze aufweist, die die
Auslenkbarkeit der Fixiergeometrien begrenzen und die
Hülsenform nur zur Durchführung der elektrischen Lei-
tung dient.
[0017] Als besonders vorteilhaft hat es sich herausge-
stellt, wenn die erste Fixiergeometrie auslenkbar ausge-
bildet ist und das Halterungselement elastisch nachgie-
big ist, um die Auslenkbarkeit zu ermöglichen. Da das
Halterungselement in der Regel als ein, sich vorzugswei-
se in axialer Richtung erstreckender, laschenförmiger
Fortsatz des Kontaktträgers ausgebildet ist, lässt sich die
elastische Nachgiebigkeit durch geeignete Dimensionie-
rung und Materialwahl des Halterungselements beson-
ders einfach einstellen. Um eine Auslenkung der ersten
Fixiergeometrie in Richtung des nächstliegenden Ab-
schnitts einer Innenwand des Gehäuses zu verhindern,
ist in einer weiteren bevorzugten Ausführungsvariante
der Erfindung vorgesehen, dass das Sicherungselement
im Montagezustand zumindest abschnittsweise zwi-
schen Halterungselement und einer Innenwand des Ge-
häuses angeordnet ist.
[0018] Eine besonders geringe Steifigkeit des Siche-
rungselements ist dabei dann möglich, wenn sich das
Sicherungselement im Montagezustand an der Innen-
wand abstützt und sich die auslenkbare Fixiergeometrie
im Montagezustand an einem Abschnitt des Sicherungs-
elements abstützt. Der Abschnitt des Sicherungsele-
ments, der beispielsweise hülsenförmig oder als la-
schenförmiger Fortsatz ausgebildet sein kann, ist dabei
in der Regel innerhalb des Gehäuses angeordnet und
kontaktiert das die auslenkbare Fixiergeometrie tragen-
de Element, also entweder das Halterungselement oder
das Fixierelement. Durch die gegenseitige Abstützung
kann ein Versagen des Sicherungselements nahezu
ausgeschlossen werden.
[0019] Üblicherweise ist das Innere des Gehäuses, be-
dingt durch die genormte Form des Steckers, zumindest
abschnittsweise rotationssymmetrisch ausgebildet, ins-
besondere kreiszylindrisch. Das Innere des Gehäuses
kann aber auch einen mehreckigen, bspw. rechteckigen
oder quadratischen, Querschnitt mit Übergangsrundun-
gen aufweisen. Ist der rotationssymmetrische bzw. meh-
reckige Abschnitt im Bereich der Überlappung bzw. im
Bereich der Begrenzung der Auslenkbarkeit ausgebildet,
so ist es besonders vorteilhaft, wenn der Abschnitt des
Sicherungselements in das Gehäuse einführbar ist, so-
dass sich der Abschnitt des Sicherungselements und das
Gehäuse ineinander schieben lassen. Ist beispielsweise
die die Innenwand des Gehäuses definierende Fläche
im Bereich zwischen zweiter Öffnung des Gehäuses und
Überlappungsbereich kreiszylinderförmig, so ist auch die
Umfangsfläche des Sicherungselements im Bereich des
Abschnitts des Sicherungselements kreiszylindrisch
ausgebildet. Gleichermaßen verhält es sich, wenn die
die Innenwand des Gehäuses definierenden Fläche pris-
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matisch mit einem mehreckigen durch Übergangsradien
verbundenen Grundriss ausgebildet ist.
[0020] Da die Verrastposition der Fixiergeometrien im
Montagezustand aufrecht erhalten werden muss, um ein
Loslösen des Kontaktträgers vom Gehäuse zu verhin-
dern und sich ein, beispielsweise axiales, Spiel zwischen
den Fixiergeometrien negativ auf die Befestigung des
Kontaktträgers auswirken kann, da der Kontaktträger im
Gehäuse "wackelt", ist in einer weiteren bevorzugten
Ausführungsvariante der Erfindung vorgesehen, dass
sich im Montagezustand die erste Fixiergeometrie und
die zweite Fixiergeometrie kontaktieren.
[0021] Um sicherzustellen, dass der Kontaktträger
samt Halterungselement nicht zu tief in das Gehäuse ein-
geschoben ist sondern vorzugsweise plan mit dem Ge-
häuse abschließt, ist in einer weiteren bevorzugten Aus-
führungsvariante der Erfindung vorgesehen, dass ein im
Gehäuse angeordnetes, vorzugsweise vom Fixierele-
ment ausgebildetes, Begrenzungselement für das Hal-
terungselement vorgesehen ist, um eine Einschubtiefe
des Kontaktträgers im Gehäuse zu begrenzen. Werden
Kontaktträger und Gehäuse in axialer Richtung ineinan-
der geschoben, so begrenzt das Begrenzungselement
die Einschubtiefe in axialer Richtung und ist beispiels-
weise als Anschlag ausgebildet. Insbesondere, wenn die
erste Fixiergeometrie auslenkbar ausgebildet ist, ist es
vorteilhaft, wenn das Begrenzungselement durch das Fi-
xierelement ausgebildet ist. Durch die Begrenzung der
Einschubtiefe kann auch sichergestellt werden, dass die
Fixiergeometrien einander in der Verrastposition ständig
berühren, da ein, in der Regel axiales, Spiel zwischen
den Fixiergeometrien durch eine entsprechende Positi-
onierung des Begrenzungselement verhindert werden
kann. Es ist auch denkbar, dass alternativ oder zusätzlich
zum Begrenzungselement noch zumindest ein weiteres
Begrenzungselement für den Kontaktträger selbst vor-
gesehen ist, an welchem der Kontaktträger im Montage-
zustand anliegt.
[0022] Oftmals weisen gattungsgemäße Steckvorrich-
tungen ein Zugentlastungsbauteil auf, welches in der Re-
gel als Fortsatz des Gehäuses ausgebildet ist. Das Zu-
gentlastungsbauteil wirkt mit einer am Gehäuse ver-
schraubbaren Überwurfmutter zusammen, wobei durch
die Verschraubung der Überwurfmutter das Zugentlas-
tungsbauteil elastisch verformt, üblicher Weise zusam-
men gedrückt, wird um die elektrische Leitung zu klem-
men und so eine Zugentlastung der elektrischen Leitung,
bspw. des elektrischen Kabels, zu erreichen. Um die Zu-
gentlastung der elektrischen Leitung in einfacher Art und
Weise mit der erfindungsgemäßen Begrenzung der Aus-
lenkbarkeit der ersten oder zweiten Fixiergeometrie zu
kombinieren, sieht eine besonders bevorzugte Ausfüh-
rungsvariante der Erfindung vor, dass das Sicherungs-
element durch einen Endabschnitt eines mit einer Über-
wurfmutter zusammenwirkenden Zugentlastungsbau-
teils ausgebildet ist, mittels welchem Zugentlastungs-
bauteil die elektrische Leitung, vorzugsweise ein elektri-
sches Kabel, in der Steckvorrichtung klemmbar ist. Das

Zugentlastungsbauteil ist dabei als ein separates vom
Gehäuse trennbares Bauteil ausgebildet, dessen als Si-
cherungselement ausgebildeter Endabschnitt in das Ge-
häuse einschiebbar ist. Im Montagezustand befindet sich
also der als Sicherungselement ausgebildete En-
dabschnitt des Zugentlastungsbauteils zumindest ab-
schnittsweise innerhalb des Gehäuses, während der die
Zugentlastung bewirkende Abschnitt des Zugentlas-
tungsbauteils aus dem Gehäuse hinaus ragt. Die elek-
trische Leitung ist dabei durch das Zugentlastungsbauteil
und ein vorzugsweise im Zugentlastungsbauteil ange-
ordnetes Dichtelement geführt. Durch Verschrauben der
Überwurfmutter wird der über das Gehäuse hinausra-
gende Abschnitt des Zugentlastungsbauteils, welches in
diesem Abschnitt elastisch verformbar ausgebildet ist,
zusammengedrückt, sodass eine kraftschlüssige Ver-
bindung mit der elektrischen Leitung herstellbar ist, die
als Zugentlastung fungiert. Damit wird verhindert, dass
bei einer Zugbelastung der elektrischen Leitung die elek-
trischen Leiter aus dem Kontaktelement gezogen wer-
den. Der elastisch verformbare Abschnitt des Zugentlas-
tungsbauteils kann beispielsweise durch mehrere über
den Umfang des Zugentlastungsbauteils verteilte Zug-
entlastungselemente ausgebildet sein.
[0023] Um eine Abdichtung der Steckvorrichtung zu-
mindest im Bereich des Eintritts der elektrischen Leitung
bzw. des Kabeleintritts zu gewährleisten ist in einer wei-
teren besonders bevorzugten Ausführungsvariante vor-
gesehen, dass ein, vorzugsweise hülsenförmiges, Dich-
telement im Zugentlastungsbauteil angeordnet ist, um
die Steckvorrichtung durch das Zusammenwirken von
Überwurfmutter und Zugentlastungsbauteil zumindest
einseitig abzudichten. Somit wird sowohl der Flüssig-
keitseintritt als auch das Eindringen von Feststoffen, wie
bspw. Staub, in das Innere des Gehäuses kabeleintritts-
seitig verhindert. Das Dichtelement wird durch das Zu-
sammendrücken des Zugentlastungsbauteils aufgrund
der Überwurfmutter ebenfalls elastisch verformt und legt
sich an der elektrischen Leitung an, sodass eine dichte
Verbindung entsteht. Um eine besonders gute Abdich-
tung zu erhalten, ist das Dichtelement hülsenförmig aus-
gebildet und die elektrische Leitung durch das Dichtele-
ment führbar bzw. im Betriebszustand durch das Dicht-
element geführt. Es versteht sich dabei von selbst, dass
zur vollständigen bzw. beidseitigen Abdichtung der
Steckvorrichtung auch der Kontaktträger die andere Sei-
te des Gehäuses, etwa die erste Öffnung, dichtend ab-
schließt.
[0024] Um das Sicherungselement im Montagezu-
stand im Gehäuse zu fixieren, sodass die Begrenzung
der Auslenkbarkeit nicht durch ein Verrutschen des Si-
cherungselements in axialer, radialer oder Umfangsrich-
tung im Gehäuse ungewollt aufgehoben wird, sieht eine
weitere besonders bevorzugte Ausführungsvariante der
Erfindung vor, dass das Sicherungselement im Monta-
gezustand mittels der mit dem Gehäuse verschraubten
Überwurfmutter im Gehäuse ortsfest gehalten ist. So ist
das Sicherungselement in einfacher Art und Weise im
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Gehäuse fixiert, ohne zusätzliche Elemente oder Mecha-
nismen vorsehen zu müssen. Gleichzeitig lässt sich das
Sicherungselement erst aus dem Gehäuse entfernen,
wenn die Überwurfmutter vom Gehäuse getrennt ist.
[0025] Vorteilhafter Weise ist der gesamte als Siche-
rungselement ausgebildete Endabschnitt des Zugentlas-
tungsbauteils im Montagezustand im Gehäuse aufge-
nommen. Damit die Position des Sicherungselements re-
lativ zum Überlappungsabschnitt sicher eingehalten wer-
den kann und die Montage weiter erleichtert wird, kann
dabei vorgesehen sein, dass das Zugentlastungsbauteil
am Abschluss des Endabschnitts einen Absatz aufweist,
der die Einschubtiefe des Sicherungselements in das
Gehäuse, vorzugsweise in axialer Richtung, begrenzt.
Im Montagezustand liegt der Absatz an einer Stirnfläche
des Gehäuses, vorzugsweise der zweiten Öffnung, an
und wird durch die Überwurfmutter an die Stirnfläche ge-
presst.
[0026] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsvariante der Erfindung ist vorgesehen, dass das
Fixierelement und das Gehäuse einstückig ausgebildet
sind. So ist es beispielsweise möglich das Gehäuse samt
Fixierelement in einem Gussvorgang herzustellen, ohne
das weitere Fertigungsschritte notwendig sind. Vorteil-
hafterweise handelt es sich bei dem Gehäuse mit Fixier-
element um ein Spritzgussteil aus, vorzugsweise ther-
moplastischem, Kunststoff. In alternativen Ausführungs-
varianten können Fixierelement und Gehäuse auch aus
unterschiedlichen Materialien, bspw. Gehäuse aus har-
tem und Fixierelement aus weichem Kunststoff oder um-
gekehrt, bestehen, wobei Fixierelement und Gehäuse im
Mehrkomponenten-Spritzgussverfahren einstückig mit-
einander verbunden werden.
[0027] Eine besonders einfach herzustellende und
leicht zu montierende Ausführungsvariante der Erfin-
dung sieht vor, dass die erste Fixiergeometrie als eine
Nase ausgebildet ist und die zweite Fixergeometrie eine
Anschlagsfläche für die Nase aufweist, wobei im Monta-
gezustand die Nase und die Anschlagsfläche in der Ver-
rastposition miteinander verrasten. Eine mit der An-
schlagsfläche der zweiten Fixiergeometrie kontaktierba-
re Kontaktfläche der Nase sowie die Anschlagsfläche
selbst können dabei einen spitzen Winkel mit der axialen
Richtung einschließen, um die Größe der Flächen zu er-
höhen. In dieser Ausführungsvariante wird die Nase wäh-
rend des Einschubvorganges ausgelenkt, indem sich
das Halterungselement elastisch verformt. In der Ver-
rastposition, in der die Nase nicht mehr ausgelenkt ist
sondern in Kontakt mit der Anschlagsfläche steht bzw.
wenn Spiel vorhanden ist in Kontakt mit der Anschlags-
fläche bringbar ist, ist das Halterungselement wieder
elastisch in seine Ruheposition zurückverformt. Um die
Auslenkung der Nase in einfacher Art und Weise zu er-
möglichen, kann vorgesehen sein, dass die zweite Fi-
xiergeometrie als ein brückenartiger Übergang zwischen
zwei Führungselementen des Fixierelements ausgebil-
det ist. Das Halterungselement mit der ersten, vorzugs-
weise als Nase ausgebildeten, Fixiergeometrie lässt sich

somit zwischen einer Innenwand des Gehäuses und
durch das Fixierelement durchführen, um mit der zweiten
Fixiergeometrie bzw. mit der Anschlagsfläche der zwei-
ten Fixiergeometrie in der Verrastposition zu verrasten.
Um die Durchführung und Auslenkung zu vereinfachen,
kann die zweite Fixiergeometrie eine rampenförmige
Aufnahmegeometrie aufweisen, welche in die An-
schlagsfläche übergeht, sodass die erste Fixiergeomet-
rie, vorzugsweise die Nase, während der Durchführung
an der Aufnahmegeometrie entlanggleitet und durch die
Aufnahmegeometrie ausgelenkt wird. Vorzugsweise
geht die Aufnahmegeometrie unmittelbar in die An-
schlagsfläche über.
[0028] Die eingangs gestellte Aufgabe wird auch ge-
löst durch ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Monta-
ge einer erfindungsgemäßen Steckvorrichtung, wobei
das Gehäuse eine erste Öffnung und eine zweiten Öff-
nung umfasst und wobei folgende Verfahrensschritte
durchgeführt werden:

- Einschieben des Kontaktträgers samt Halterungse-
lement in einer ersten, zur axialen Richtung paralle-
len, Einschubrichtung in die erste Öffnung bis die
erste Fixiergeometrie des Halterungselements mit
der zweiten Fixiergeometrie in der Verrastposition
verrastet;

- Einschieben des Sicherungselements in einer der
ersten Einschubrichtung entgegen gerichteten zwei-
ten Einschubrichtung in die zweite Öffnung bis sich
Halterungselement und Sicherungselement in axia-
ler Richtung zumindest abschnittsweise überlappen,
wobei eine elastische Verformung des Halterungs-
elements und somit eine Auslenkung der ersten Fi-
xiergeometrie durch das Sicherungselement in radi-
aler Richtung begrenzt wird, um das Lösen der Ver-
rastung zwischen den Fixiergeometrien zu verhin-
dern und den Kontaktträger gegen ein Herausziehen
aus der ersten Öffnung im Gehäuse zu fixieren.

[0029] Das erfindungsgemäße Verfahren zeichnet
sich dadurch aus, dass nur zwei Schritte notwendig sind
um den Kontaktträger im Gehäuse zu befestigen. Im be-
schriebenen Verfahren ist die erste Fixiergeometrie aus-
lenkbar ausgebildet, es versteht sich jedoch von selbst,
dass das Verfahren analog angewendet werden kann,
wenn die zweite Fixiergeometrie auslenkbar ausgebildet
ist und das Fixierelement elastisch nachgiebig ausgebil-
det ist, indem sich Sicherungselement und Fixierelement
überlappen.
[0030] Eine weitere Ausführungsvariante der Erfin-
dung sieht vor, dass das Einschieben des Sicherungse-
lementes bis sich Halterungselement und Sicherungse-
lement in axialer Richtung zumindest abschnittsweise
überlappen und/oder das Fixieren des Sicherungsele-
ments im Gehäuse durch Verschrauben einer Überwurf-
mutter mit dem Gehäuse bewerkstelligt wird. Mit Hilfe
der Überwurfmutter kann das Sicherungselement wäh-
rend der Verschraubung de Überwurfmutter durch die
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Schraubbewegung in das Gehäuse eingeführt werden.
Es ist jedoch auch denkbar, dass das Sicherungselement
zuerst in die zweite Öffnung des Gehäuses eingescho-
ben wird und die verschraubte Überwurfmutter zum Fi-
xieren des Sicherungselements gegen axiale Verschie-
bung dient. Natürlich lassen sich der Einschiebevorgang
und der Fixiervorgang in einfacher Art und Weise kom-
binieren. Durch das Aufschrauben der Überwurfmutter
kann gleichzeitig ein Zugentlastungsbauteil, welches in
einem Endabschnitt das Sicherungselement ausbildet,
betätigt werden, um die elektrische Leitung in der Steck-
vorrichtung zu klemmen und das Gehäuse mittels eines
im Zugentlastungsbauteil angeordneten Dichtelements
abzudichten.

KURZE BESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0031] Die Erfindung wird nun anhand eines Ausfüh-
rungsbeispiels näher erläutert. Die Zeichnungen sind
beispielhaft und sollen den Erfindungsgedanken zwar
darlegen, ihn aber keinesfalls einengen oder gar ab-
schließend wiedergeben.
[0032] Dabei zeigt:

Fig. 1 eine Explosionsdarstellung einer erfindungs-
gemäßen Steckvorrichtung;

Fig. 2 eine horizontale Schnittdarstellung der Steck-
vorrichtung in perspektivischer Ansicht wäh-
rend eines Einschubvorgangs;

Fig. 2a eine vertikale Schnittdarstellung der Steckvor-
richtung nach Fig. 2;

Fig. 3 eine vertikale Schnittdarstellung der Steckvor-
richtung mit Überwurfmutter im Montagezu-
stand;

Fig. 3a eine vertikale Schnittdarstellung der Steckvor-
richtung in perspektivischer Ansicht nach Fig.
3;

Fig. 4 eine vertikale Schnittdarstellung der Steckvor-
richtung, wobei die Überwurfmutter mit einem
Zugentlastungsbauteil zusammenwirkt.

WEGE ZUR AUSFÜHRUNG DER ERFINDUNG

[0033] Figur 1 zeigt die Bestandteile einer erfindungs-
gemäßen als Stecker ausgebildeten Steckvorrichtung 1,
die im vorliegenden Ausführungsbeispiel einen Kontakt-
träger 3, ein Gehäuse 2, ein Sicherungselement 5 und
eine Überwurfmutter 8 umfasst. Der Kontaktträger 3
weist zwei als Verbindungsstifte ausgeführte Kontakte-
lemente 3a auf, die im Anwendungsfall mit jeweils einem
Leiter einer elektrischen Leitung verbunden sind (nicht
dargestellt). Es versteht sich von selbst, dass der nach-
folgend beschriebene Aufbau auch für eine als Kupplung
ausgebildete Steckvorrichtung 1 analog angewendet
werden kann, bei der die Kontaktelemente 3a als Ver-
bindungsbuchsen ausgebildet sind. Zur Verbindung der
Leiter mit den Kontaktelementen 3a kann der Kontakt-
träger 3 beispielsweise Klemmen aufweisen. Das Ge-

häuse 2 ist als ein Hohlkörper ausgebildet und weist eine
erste Öffnung 2a auf, durch die der Kontaktträger 3 in
das Gehäuse 2 einführbar ist, und eine zweite Öffnung
2b, durch die die nicht dargestellte elektrische Leitung
und das Sicherungselement 5 in das Gehäuse 2 einführ-
bar sind. Auf der Außenseite des Gehäuses 2 ist im Be-
reich der zweiten Öffnung 2b ein Gewindeabschnitt 2c
ausgebildet, mit welchem die Überwurfmutter 8 ver-
schraubbar ist. Der Gewindeabschnitt 2c verläuft im vor-
liegenden Ausführungsbeispiel nicht über den gesamten
Umfang der Außenseite des Gehäuses 2 sondern über
mehrere, hier zwei, Teilbereiche. Es ist jedoch genauso
denkbar, dass der Gewindeabschnitt 2c in alternativen
Ausführungsvarianten über den gesamten Umfang ver-
läuft. Die erste und zweite Öffnung 2a,2b des Gehäuses
2 liegen einander gegenüber und sind koaxial zu einer
axialen Richtung 13 angeordnet.
[0034] Der Kontaktträger 3 weist ein Halterungsele-
ment 4 auf, welches sich laschenartig in axialer Richtung
13 auf die den Kontaktelementen 3a abgewandte Seite
erstreckt. Das Halterungselement 4 kann dabei entweder
einteilig mit dem Kontaktträger 3 ausgebildet sein oder
aber als separates, fest mit dem Kontaktträger 3 verbun-
denes Teil ausgebildet sein. Das Halterungselement 4
dient dazu, den Kontaktträger 3 im Gehäuse 2 zu befes-
tigen, um die Verbindung von elektrischer Leitung und
Kontaktträger 3 gegenüber der Umgebung zu isolieren.
Wie die Befestigung des Halterungselements 4 realisiert
wird, wird in der Folge detailliert beschrieben.
[0035] Die Figuren 2 und 2a zeigen die Steckvorrich-
tung 1 während des Einschubvorgangs des Kontaktträ-
gers 3 und des Sicherungselements 5. Das Halterungs-
element 4 weist eine erste Fixiergeometrie 6 auf, die im
vorliegenden Ausführungsbeispiel als eine Nase ausge-
bildet ist. Die erste Fixiergeometrie 6 wirkt mit einer zwei-
ten Fixiergeometrie 7a zusammen, welche zweite Fixier-
geometrie 7a von einem im Inneren des Gehäuses 2 an-
geordneten Fixierelement 7 ausgebildet ist. Das Fixier-
element 7 ist dabei einstückig mit dem Gehäuse 2 aus-
gebildet, beispielsweise als Spritzgussteil hergestellt. Im
vorliegenden Ausführungsbeispiel weist das Fixierele-
ment 7 zwei normal zur axialen Richtung 13 voneinander
beabstandete seitliche Führungselemente 7c zur Füh-
rung des Halterungselements 4 während des Einschub-
vorgangs auf. Die zweite Fixiergeometrie 7a wird durch
einen die beiden Führungselemente 7c verbindenden
brückenartigen Übergang ausgebildet, und weist auf der
der ersten Öffnung 2a abgewandten Seite eine An-
schlagsfläche 7b für eine Kontaktfläche der als Nase aus-
gebildeten ersten Fixiergeometrie 6 auf. Die beiden Füh-
rungselemente 7c überragen die zweite Fixiergeometrie
7a in axialer Richtung 13 beidseitig, also sowohl in Rich-
tung der ersten Öffnung 2a als auch in Richtung der zwei-
ten Öffnung 2b. An dem der zweiten Öffnung 2b zuge-
wandten Ende sind die beiden Führungselemente 7c
durch einen als Begrenzungselement 7d zur Begrenzung
der Einschubtiefe des Halterungselements 4 ausgebil-
deten Übergang miteinander verbunden, wobei das Be-
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grenzungselement 7d unterhalb der zweiten Fixiergeo-
metrie 7a angeordnet ist. Zusätzlich dazu sind die Füh-
rungselemente 7c und das Begrenzungselement 7d an
dem der zweiten Öffnung 2b zugewandten Ende des Fi-
xierelements 7 von der Innenwand 9 des Gehäuses 2
beabstandet, um das Sicherungselement 5 darunter dur-
schieben zu können.
[0036] Das Fixierelement 7 erstreckt sich in radialer
Richtung 14 etwa bis zur Mitte des Gehäuses 2, wie in
Figur 3a zu sehen ist. Ebenfalls in Fig. 3a zu erkennen
sind zwei Fortsätze der Führungselemente 7c, welche
sich im Bereich der zweiten Fixiergeometrie 7a normal
zur axialen Richtung 13 bis zur Innenwand 9 des Gehäu-
ses 2 erstrecken, um das Fixierelement 7 zusätzlich zu
versteifen. In axialer Richtung 13 aus Richtung der ersten
Öffnung 2a gesehen, weist das Fixierelement 7a eine
Öffnung auf, die seitlich durch die Führungselemente 7c,
auf der Oberseite durch die zweite Fixiergeometrie 7a
und auf der Unterseite durch die Innenwand 9 des Ge-
häuses 2 begrenzt ist. Durch die derart ausgebildete Öff-
nung lässt sich nun das Halterungselement 4 in das Fi-
xierelement 7 einführen und lassen sich die Fixiergeo-
metrien 6,7a somit in die Verrastposition bringen.
[0037] In einer Verrastposition (siehe Figuren 3, 3a und
4) sind die beiden Fixiergeometrien 6,7a miteinander ver-
rastet, um den Kontaktträger 3, welcher im vorliegenden
Ausführungsbeispiel plan mit der ersten Öffnung 2a ab-
schließt, im Gehäuse 2 zu befestigen. Während die Fi-
xiergeometrien 6,7a im vorliegenden Ausführungsbei-
spiel in der Verrastposition spielfrei ausgebildet sind und
einander im Montagezustand ständig kontaktieren, kann
in alternativen Ausführungsvarianten in der Verrastposi-
tion ein axiales Spiel zwischen den Fixiergeometrien 6,7a
vorhanden sein, sodass der Kontaktträger 3 im Gehäuse
geringfügig bewegbar ist, also "wackelt".
[0038] Um die Wirkweise der Erfindung zu erläutern,
wird nachfolgend kurz auf die Mechanik hinter der Ver-
rastung eingegangen, die beim Einschubvorgang zeitlich
zwischen den Darstellungen in Figur 2 bzw. 2a und 3
bzw. 3a stattfindet, wobei auf beide Figuren Bezug ge-
nommen wird. Sobald der Kontaktträger 3 samt Halte-
rungselement 4 so weit in das Gehäuse 2 eingeschoben
ist, dass die erste Fixiergeometrie 6 die zweite Fixierge-
ometrie 7a kontaktiert, wird die erste Fixiergeometrie 6
gegenüber ihrer Ruheposition, hier in radialer Richtung
14, ausgelenkt, sobald der Kontaktträger 3 weiter in axi-
aler Richtung 13 in das Gehäuse 2 eingeschoben wird.
Die Auslenkung resultiert aus einer elastischen Verfor-
mung des Halterungselements 4, da die erste Fixierge-
ometrie 6 auf einem freien Ende 4a des Halterungsele-
ments 4 angeordnet ist. Das freie Ende 4a des Halte-
rungselements 4 lässt sich somit aus mechanischer Sicht
mit dem Ende eines Biegeträgers mit fester Einspannung
vergleichen. Die Auslenkung wird durch eine von der
zweiten Fixiergeometrie 7a ausgebildete rampenförmige
Aufnahmegeometrie unterstützt, welche die Auslenkung
der ersten Fixiergeometrie 6 während des Einschiebens
kontinuierlich vergrößert. Nachdem der maximale Punkt

der Auslenkung, der einer bestimmten axialen Position
des Halterungselements 4 relativ zum Gehäuse 2 ent-
spricht, überwunden ist, verformt sich das Halterungse-
lement 4 elastisch in seine Ruheposition zurück, wobei
nun die erste Fixiergeometrie 6 und die zweite Fixerge-
ometrie 7a miteinander in einer Verrastposition verrastet
sind (siehe Fig. 3). Diese Verrastposition stellt sich ein,
sobald die erste Fixiergeometrie 6 die rampenförmige
Aufnahmegeometrie der zweiten Fixiergeometrie 7a
passiert hat und die erste Fixiergeometrie 6 an der An-
schlagsfläche 7b der zweiten Fixiergeometrie 7a. Um ein
weiteres Einschieben des Kontaktträgers 3 in axialer
Richtung 13 zu verhindern ist ein vom Fixierelement 7
ausgebildetes Begrenzungselement 7d vorgesehen,
welches als axialer Anschlag für das Halterungselement
4 fungiert. In der Verrastposition des vorliegenden Aus-
führungsbeispiels kontaktieren die Fixiergeometrien
6,7a einander und verhindern so durch den gebildeten
Formschluss, dass der Kontaktträger 3 samt Halterungs-
element 4 aus dem Gehäuse 2 gezogen werden kann.
Im vorliegenden Ausführungsbeispiel sind die Fixierge-
ometrien 6,7a also spielfrei ausgebildet.
[0039] Wird jedoch eine ausreichend große Zugkraft
auf den Kontaktträger 3 in der Verrastposition der Fixier-
geometrien 6,7a aufgebracht, so kann es zu einer erneu-
ten Auslenkung der ersten Fixiergeometrie 6 kommen,
die zum Lösen der Verrastposition und damit zum Ver-
sagen der Befestigung des Kontaktträgers 3 am Gehäu-
se 2 führt. Gemäß dem Stand der Technik ist daher bei
gattungsgemäßen Steckvorrichtungen 1 eine Verbin-
dungsschraube in radialer Richtung 14 durch die Wand
des Gehäuses 2 in das Halterungselement 4 einge-
schraubt, welche den Kontaktträger 3 samt Halterungs-
element 4 im Gehäuse 2 gegen das Herausziehen fixiert.
Die Verbindungsschraube kann beispielsweise auch pa-
rallel zur axialen Richtung 13, von der zweiten Öffnung
2b aus, durch die beiden Fixiergeometrien 6,7a ge-
schraubt sein.
[0040] Erfindungsgemäß ist anstatt der Schraubver-
bindung das Sicherungselement 5 vorgesehen, welches
im Montagezustand die Auslenkbarkeit der ersten Fixier-
geometrie 6 begrenzt und so verhindert, dass sich die
Verrastung der Fixiergeometrien 6,7a lösen kann und
der Kontaktträger 3 samt Halterungselement 4 bei gro-
ßen Zugkräften ungewollt aus dem Gehäuse 2 befördert
wird. Zu diesem Zweck ist das Sicherungselement 5 zu-
mindest abschnittsweise in das Gehäuse 2 eingeführt,
wobei zumindest ein Abschnitt 5a des Sicherungsele-
ments 5 das freie Ende 4a des Halterungselements 4
überlappt.
[0041] Die Figuren 3 und 3a zeigen die Steckvorrich-
tung 1 im Montagezustand, wobei die Fixiergeometrien
6,7a spielfrei in der Verrastposition sind und das Siche-
rungselement 5 durch die zweite Öffnung 2b in das Ge-
häuse 2 eingeführt ist. Das Sicherungselement 5 über-
lappt das freie Ende 4a des Halterungselements 4 in axi-
aler Richtung 13 abschnittsweise in einem Überlap-
pungsbereich 15. Durch die Überlappung ist der elasti-
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sche Verformungsweg des freien Endes 4a des Halte-
rungselements 4 und damit gleichermaßen die Auslenk-
barkeit der ersten Fixiergeometrie 6 begrenzt. Die Be-
grenzung kann entweder dadurch erreicht werden, dass
das Sicherungselement 5 das freie Ende 4a des Halte-
rungselements 4 im Montagezustand unmittelbar kon-
taktiert oder dadurch, dass Sicherungselement 5 und
freies Ende 4a des Halterungselements 4 zwar vonein-
ander beabstandet sind, aber nach einer definierten Aus-
lenkung der ersten Fixiergeometrie 6 in radialer Richtung
14 ein Kontakt mit dem Sicherungselement 5 hergestellt
wird, bevor die Verrastung sich löst. Mit anderen Worten
ist in der zweiten Variante eine kleine Auslenkung der
ersten Fixiergeometrie 6 möglich, bevor das Sicherungs-
element 5 die Auslenkung begrenzt und eine weitere
Auslenkung blockiert, indem das Halterungselement 4
am Sicherungselement 5 anschlägt. Während sich das
freie Ende 4a des Halterungselements 4 im vorliegenden
Ausführungsbeispiel in axialer Richtung 13 über die erste
Fixiergeometrie 6 hinweg in Richtung der zweiten Öff-
nung 2b des Gehäuses 2 erstreckt, kann in alternativen
Ausführungsvarianten vorgesehen sein, dass die erste
Fixiergeometrie 6 in axialer Richtung 13 den En-
dabschnitt des freien Endes 4a bildet.
[0042] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist das Si-
cherungselement 5 hülsenförmig ausgebildet, sodass
die nicht dargestellte elektrische Leitung durch das Si-
cherungselement 5 führbar ist. Das Sicherungselement
5 ist im vorliegenden Ausführungsbeispiel vollständig im
Gehäuse 2 aufgenommen, wobei ein überlappender Ab-
schnitt 5a des Sicherungselements 5 zwischen einer den
Innenraum begrenzenden Innenwand 9 des Gehäuses
2 und dem Halterungselement 4 angeordnet, um die Aus-
lenkbarkeit der ersten Fixiergeometrie 6 zu begrenzen.
Der Innenraum des Gehäuses 2 hat im Bereich der zwei-
ten Öffnung 2b einen kreisrunden Querschnitt, sodass
die Innenwand 9 in diesem Bereich gekrümmt und kreis-
zylindrisch ausgebildet ist. Die Umfangsfläche, bzw. die
radial gesehen äußere Fläche, des Sicherungselements
5 entspricht der die Innenwand 9 definierenden Fläche
und ist damit ebenso kreiszylinderförmig ausgebildet.
Durch die korrespondierende Gestalt von Innenwand 9
und Umfangsfläche des Sicherungselements 5 lässt sich
das Sicherungselement 5 in einfacher Art und Weise
über die zweite Öffnung 2b in das Gehäuse 2 einführen,
ohne dass ein Winkelversatz zwischen Gehäuse 2 und
Sicherungselement 5 beachtet werden muss. Das Siche-
rungselement 5 und damit auch der überlappende Ab-
schnitt 5a stützt sich im Montagezustand an der Innen-
wand 9 des Gehäuses 2 ab. Im Bereich des überlappen-
den Abschnitts 5a kontaktiert die innere Oberfläche des
als Hülse ausgeführten Sicherungselements 5 die Un-
terseite des freien Endes 4a des Halterungselements 4,
sodass sich das freie Endes 4a des Halterungselements
4 im Montagezustand am Sicherungselement 5 abstützt.
Da die innere Oberfläche des als Hülse ausgeführten
Sicherungselements 5 gekrümmt ist und das Halterungs-
element 4 eben ausgebildet ist, kommt es nur im seitli-

chen Randbereich der Unterseite des freien Endes 4a
des Halterungselements 4 zum Kontakt mit dem Siche-
rungselement 5. Dieser flächenmäßig geringe Kontakt
reicht jedoch schon aus, um die Auslenkbarkeit ausrei-
chend zu begrenzen.
[0043] In gattungsgemäßen Steckvorrichtungen 1 ist
oftmals ein Zugentlastungsbauteil 16 vorgesehen, wel-
ches als Teil des Gehäuses 2 ausgebildet ist und mit
einer Überwurfmutter 8 zusammenwirkt, um die elektri-
sche Leitung im Gehäuse 2 zu klemmen und so ein He-
rausreißen der elektrischen Leitung aus der Steckvor-
richtung 1 bei hohen Zugbelastungen zu verhindern. Da-
zu ist der Zugentlastungsbauteil 16 elastisch verformbar
ausgeführt und umfasst eine Mehrzahl an über den Um-
fang verteilten und voneinander beabstandeten Zugent-
lastungselementen 11, welche sich im Wesentlichen
stabförmig in axialer Richtung 13 erstrecken. Durch das
Verschrauben der Überwurfmutter 8 mit dem Gewinde-
abschnitt 2c des Gehäuses 2 kommt die Überwurfmutter
8 in Eingriff mit den freien Enden der Zugentlastungse-
lemente 11 und drückt diese in radialer Richtung in Rich-
tung der elektrischen Leitung, sodass sich bei ausrei-
chender Einschraubtiefe der Überwurfmutter 8 ein kraft-
schlüssiger Kontakt zwischen elektrischer Leitung und
Zugentlastungsbauteil 16 einstellt (siehe Fig. 4).
[0044] Erfindungsgemäß ist in der vorliegenden Aus-
führungsvariante das Zugentlastungsbauteil 16 nicht als
Teil des Gehäuses 2 sondern als separates, vom Ge-
häuse 2 trennbares Bauteil ausgebildet, welches die
oben beschriebenen Eigenschaften aufweist. Um die er-
findungsgemäße Begrenzung der Auslenkbarkeit der
ersten Fixiergeometrie 6 mit der Zugentlastung in einfa-
cher Art und Weise zu kombinieren, wobei die Anzahl
der zur Montage notwendigen Handgriffe weiter reduziert
wird, ist das Sicherungselement 5 als ein Endabschnitt
des Zugentlastungsbauteils 16 ausgebildet. Das hülsen-
förmige Sicherungselement 5, welches an dem den frei-
en Enden der Zugentlastungselemente 11 gegenüber-
liegenden Ende des Zugentlastungsbauteils 16 ausge-
bildet ist, ist dabei vollständig im Gehäuse 2 aufgenom-
men, und dient neben der Begrenzung der Auslenkbar-
keit auch zur Zentrierung und Anbindung des Zugentlas-
tungsbauteils 16. In alternativen Ausführungsvarianten
kann das Sicherungselement 5 auch teilweise aus dem
Gehäuse 2 hinaus ragen. Durch das Verschrauben der
Überwurfmutter 8 mit dem Gewindeabschnitt 2c des Ge-
häuses 2 ist einerseits das Sicherungselement 5 ortsfest
im Gehäuse 2 gehalten, sodass die Überlappung im
Überlappungsbereich 15 gewährleistet ist. Andererseits
wird die elektrische Leitung bzw. das elektrische Kabel
durch die zusammengedrückten Zugentlastungsele-
mente 11 an der Steckvorrichtung 1 festgeklemmt, so-
bald die Überwurfmutter 8 weit genug auf den Gewinde-
abschnitt 2c aufgeschraubt ist. Durch den Reibschluss
zwischen elektrischer Leitung und Zugentlastungsbau-
teil 16 wird das Herausziehen der elektrischen Leitung
und damit ein Lösen der elektrischen Leiter von den Kon-
taktelementen 3a des Kontaktträgers 3 verhindert (siehe
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Fig. 4). Um die elektrische Leitung zu schonen, die Flä-
chenpressung zu vereinheitlichen und eine Abdichtung
des Innenraums des Gehäuses 2 zu erreichen, ist ein
hülsenförmiges Dichtelement 10 im Zugentlastungsbau-
teil 16 im Bereich der Zugentlastungselemente 11 ange-
ordnet. Eine Verbindungsstelle 12 zwischen elektrischer
Leitung und Steckvorrichtung 1 ist durch eine hintere Öff-
nung der Überwurfmutter 8 gebildet. Um die axiale Ein-
schubtiefe des Sicherungselements 5 bzw. des überlap-
penden Abschnitts 5a des Sicherungselements 5, im Ge-
häuse 2 zu definieren, weist das Sicherungselement 5
bzw. das Zugentlastungsbauteil 16 einen Absatz 5b am
Übergang zwischen Sicherungselement 5 und Zugent-
lastungselementen 11 auf, welcher Absatz 5b im Mon-
tagezustand an einer Stirnfläche der zweiten Öffnung 2b
des Gehäuses 2 anliegt und über die Überwurfmutter 8
an die Stirnfläche gepresst wird. Um eine Abdichtung der
Steckvorrichtung 1, bzw. des Inneren des Gehäuses 2,
zu ermöglichen, können Dichtmittel zwischen der Stirn-
wand des Gehäuses 2 und dem Absatz 5b angeordnet
sein. Vorzugsweise sind die Dichtmittel an der Stirnwand
angebracht.
[0045] Es versteht sich dabei von selbst, dass die Kom-
bination aus Zugentlastungsbauteil 16 und Sicherungs-
element 5 eine vorteilhafte Ausführungsvariante der Er-
findung darstellt. Wenn keine Zugentlastung vorgesehen
ist oder diese anders gelöst wird, kann das Sicherungs-
element 5, beispielsweise als Hülse ausgebildet, natür-
lich unabhängig von einem Zugentlastungsbauteil 16 in
das Gehäuse 2 eingeführt sein und beispielsweise mit-
tels der, in diesem Fall als Deckel für die zweite Öffnung
2b ausgebildete, Überwurfmutter 8 im Gehäuse fixiert
sein.
[0046] Figur 3a zeigt eine alternative Ansicht der
Steckvorrichtung 1 im zuvor beschriebenen Montagezu-
stand, in der insbesondere die Verrastung der beiden
Fixiergeometrien 6,7a, sowie die Überlappung von Si-
cherungselement 5 und Halterungselement 4 im Über-
lappungsbereich 15 erkennbar ist. Mit Ausnahme der
elektrischen Kontaktelemente 3a, einer Erdung und der
Verbindung der elektrische Leiter mit den Kontaktele-
menten 3a im Kontaktträger 3, sind alle Elemente aus
elektrisch nichtleitenden Materialien, insbesondere aus
Kunststoff, vorzugsweise aus thermoplastischem Kunst-
stoff ausgebildet und etwa mittels eines Spritzgussver-
fahrens oder eines Mehrkomponenten-Spritzgussver-
fahrens, vorzugsweise eines Zweikomponenten- Spritz-
gussverfahrens, hergestellt.
[0047] In Fig. 4 ist die Überwurfmutter 8 in axialer Rich-
tung 13 weiter auf den Gewindeabschnitt 2c aufge-
schraubt als in den Figuren 3 und 3a, im vorliegenden
Beispiel bis zu einer Maximalposition. Dabei ist deutlich
zu erkennen, dass die freien Enden der Zugentlastungs-
elemente 11 durch das Zusammenwirken mit der Über-
wurfmutter 8 in radialer Richtung 14 nach innen gedrückt
sind, um eine, nicht dargestellte, elektrische Leitung, wie
ein Kabel, kraftschlüssig zu kontaktieren bzw. zu klem-
men. Auch das Dichtelement 10 ist durch die Verformung

der Zugentlastungselemente 11 elastisch verformt und
legt sich dichtend an die elektrische Leitung an. Die zwei-
te Öffnung 2b ist durch das Zugentlastungsbauteil 16 ver-
schlossen, welches an seinem Ende die, nicht darge-
stellte, elektrische Leitung klemmt. Durch die elastische
Verformung des Dichtelements 10 bzw. den durch die
Verformung hergestellten Kontakt zwischen Dichtele-
ment 10 und elektrischer Leitung, ist die zweite Öffnung
2b abgedichtet. Die erste Öffnung 2a des Gehäuses 2
ist hingegen durch den Kontaktträger 3, der mit entspre-
chenden Dichtmitteln versehen ist, abgedichtet. Dadurch
ist das Innere des Gehäuses 2 von allen Seiten gegen
Flüssigkeitseintritt und das Eindringen von Feststoffen,
wie etwa Staubpartikeln, geschützt.
[0048] Die vorhergegangenen Ausführungen bezie-
hen sich auf ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der
Erfindung. Für den Fachmann ist selbstverständlich er-
sichtlich, dass die erfindungsgemäße Lösung der Aufga-
be auch für eine Steckvorrichtung 1 erreicht werden
kann, in der das Fixierelement 7 elastisch nachgiebig
ausgebildet ist und die zweite Fixiergeometrie 7a aus-
lenkbar ausgebildet ist, beispielsweise als Nase ausge-
bildet ist, während das Halterungselement 4 starr aus-
gebildet ist und während der Verrastung ortsfest bleibt.
Hier kann aufgrund der Lehre des vorher beschriebenen
Beispiels in gleicher Art und Weise ein Sicherungsele-
ment 5 vorgesehen werden, welches erfindungsgemäß
die Auslenkung der zweiten Fixiergeometrie 7a begrenzt,
ohne dies an dieser Stelle detailliert ausführen zu müs-
sen.
[0049] Der Abschnitt 5a des Sicherungselements 5,
welcher im zuvor beschriebenen Beispiel die Auslenkung
der ersten Fixiergeometrie 6 begrenzt und im Überlap-
pungsbereich 15 kreisrohrförmig ausgebildet ist, kann in
alternativen Ausführungsformen zur Überlappung mit
dem Halterungselement 4 bzw. mit dem Fixierelement 7
und Begrenzung der Auslenkbarkeit der ersten oder
zweiten Fixiergeometrie 6,7a auch, beispielsweise stab-
förmige oder riegelförmige, Fortsätze aufweisen. Ebenso
denkbar ist es, dass das Sicherungselement 5 selbst als
Platte, Stab, Riegel oder gekrümmter Teilbogen eines
Kreiszylinders ausgebildet ist und die Innenwand 9 nur
abschnittsweise kontaktiert, wobei in diesem Fall eine
vorgegebene Einschubrichtung mit zugehörigem Win-
kelversatz eingehalten werden muss.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0050]

1 Steckvorrichtung
2 Gehäuse

2a erste Öffnung
2b zweite Öffnung
2c Gewindeabschnitt

3 Kontaktträger
3a Kontaktelement

4 Halterungselement
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4a freies Ende

5 Sicherungselement

5a Abschnitt

5b Absatz

6 erste Fixiergeometrie
7 Fixierelement
7a zweite Fixiergeometrie
7b Anschlagsfläche
7c Führungselement
7d Begrenzungselement

8 Überwurfmutter
9 Innenwand des Gehäuses 2
10 Dichtelement
11 Zugentlastungselement
12 Verbindungsstelle
13 axiale Richtung
14 radiale Richtung
15 Überlappungsbereich
16 Zugentlastungsbauteil

Patentansprüche

1. Als Kupplung oder Stecker ausgebildete Steckvor-
richtung (1) für eine elektrische Leitung, umfassend
ein Gehäuse (2) und einen in einem Montagezu-
stand zumindest teilweise im Gehäuse (2) angeord-
neten Kontaktträger (3) mit zumindest einem Kon-
taktelement (3a), wobei der Kontaktträger (3) ein
Halterungselement (4) aufweist, mittels welchem der
Kontaktträger (3) im Gehäuse (2) befestigbar ist und
wobei das Halterungselement (4) eine erste Fixier-
geometrie (6) aufweist und das Gehäuse (2) ein Fi-
xierelement (7) mit einer zweiten Fixiergeometrie
(7a) aufweist und die beiden Fixiergeometrien (6,7a)
im Montagezustand in einer Verrastposition mitein-
ander verrastet sind, dadurch gekennzeichnet,
dass für die Zwecke der Beförderung in und aus der
Verrastposition die erste (6) oder zweite Fixiergeo-
metrie (7a) in Bezug auf deren Ruheposition aus-
lenkbar ausgebildet ist und ein Sicherungselement
(5) vorgesehen ist, welches im Montagezustand der
Steckvorrichtung (1) die Auslenkbarkeit der ersten
(6) oder zweiten Fixiergeometrie (7a) begrenzt.

2. Als Kupplung oder Stecker ausgebildete Steckvor-
richtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich im Montagezustand das Siche-
rungselement (5) und das Halterungselement (4)
oder das Sicherungselement (5) und das Fixierele-
ment (7) zumindest abschnittsweise überlappen, um
die Auslenkbarkeit der ersten oder zweiten Fixierge-
ometrie (6,7a) zu begrenzen.

3. Als Kupplung oder Stecker ausgebildete Steckvor-
richtung (1) nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Sicherungselement (5) in einer
axialen Richtung (13) in das Gehäuse (2) eingeführt
ist und die Überlappung in axialer Richtung (13) statt-
findet.

4. Als Kupplung oder Stecker ausgebildete Steckvor-
richtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Sicherungsele-
ment (5) das Halterungselement (4) oder das Fixier-
element (7) im Montagezustand zumindest ab-
schnittsweise kontaktiert.

5. Als Kupplung oder Stecker ausgebildete Steckvor-
richtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Sicherungsele-
ment (5) hülsenförmig ausgebildet ist.

6. Als Kupplung oder Stecker ausgebildete Steckvor-
richtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Sicherungsele-
ment (5) im Montagezustand zumindest abschnitts-
weise zwischen Halterungselement (4) und einer In-
nenwand (9) des Gehäuses (2) angeordnet ist.

7. Als Kupplung oder Stecker ausgebildete Steckvor-
richtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass sich das Sicherungs-
element (5) im Montagezustand an der Innenwand
(9) abstützt und sich die erste Fixiergeometrie (6) im
Montagezustand an einem Abschnitt (5a) des Siche-
rungselements (5) abstützt.

8. Als Kupplung oder Stecker ausgebildete Steckvor-
richtung nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass sich im Mon-
tagezustand die erste Fixiergeometrie (6) und die
zweite Fixiergeometrie (7a) kontaktieren.

9. Als Kupplung oder Stecker ausgebildete Steckvor-
richtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass ein im Gehäuse (2)
angeordnetes, vorzugsweise vom Fixierelement (7)
ausgebildetes, Begrenzungselement (7d) für das
Halterungselement (4) vorgesehen ist, um eine Ein-
schubtiefe des Kontaktträgers (3) im Gehäuse (2)
zu begrenzen.

10. Als Kupplung oder Stecker ausgebildete Steckvor-
richtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Sicherungsele-
ment (5) durch einen Endabschnitt eines mit einer
Überwurfmutter (8) zusammenwirkenden Zugent-
lastungsbauteils (16) ausgebildet ist, mittels wel-
chem Zugentlastungsbauteil (16) die elektrische Lei-
tung, vorzugsweise ein elektrisches Kabel, in der
Steckvorrichtung (1) klemmbar ist.
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11. Als Kupplung oder Stecker ausgebildete Steckvor-
richtung (1) nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein, vorzugsweise hülsenförmiges,
Dichtelement (10) im Zugentlastungsbauteil (16) an-
geordnet ist, um die Steckvorrichtung (1) durch das
Zusammenwirken von Überwurfmutter (8) und Zug-
entlastungsbauteil (16) zumindest einseitig abzu-
dichten.

12. Als Kupplung oder Stecker ausgebildete Steckvor-
richtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Si-
cherungselement (5) im Montagezustand mittels der
mit dem Gehäuse (2) verschraubten Überwurfmutter
(8) im Gehäuse (2) ortsfest gehalten ist.

13. Als Kupplung oder Stecker ausgebildete Steckvor-
richtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass das Fixierelement (7)
und das Gehäuse (2) einstückig ausgebildet sind.

14. Als Kupplung oder Stecker ausgebildete Steckvor-
richtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Fixiergeo-
metrie (6) als eine Nase ausgebildet ist und die zwei-
te Fixergeometrie (7a) eine Anschlagsfläche (7b) für
die Nase aufweist, wobei im Montagezustand die
Nase und die Anschlagsfläche (7b) in der Verrast-
position miteinander verrasten.

15. Verfahren zur Montage einer Steckvorrichtung (1)
nach einem der Ansprüche 1 bis 14, wobei das Ge-
häuse (2) eine erste Öffnung (2a) und eine zweiten
Öffnung (2b) umfasst und wobei folgende Verfah-
rensschritte durchgeführt werden:

- Einschieben des Kontaktträgers (3) samt Hal-
terungselement (4) in einer ersten, zur axialen
Richtung (13) parallelen, Einschubrichtung in
die erste Öffnung (2a) bis die erste Fixiergeo-
metrie (6) des Halterungselements (4) mit der
zweiten Fixiergeometrie (7a) in der Verrastpo-
sition verrastet;
- Einschieben des Sicherungselements (5) in ei-
ner der ersten Einschubrichtung entgegen ge-
richteten zweiten Einschubrichtung in die zweite
Öffnung (2b) bis sich Halterungselement (4) und
Sicherungselement (5) in axialer Richtung (13)
zumindest abschnittsweise überlappen, wobei
eine elastische Verformung des Halterungsele-
ments (4) und somit eine Auslenkung der ersten
Fixiergeometrie (6) in radialer Richtung (14)
durch das Sicherungselement (5) begrenzt wird,
um das Lösen der Verrastung zwischen den Fi-
xiergeometrien (6,7a) zu verhindern und den
Kontaktträger (3) im Gehäuse (2) gegen ein He-
rausziehen aus der ersten Öffnung (2a) zu fixie-
ren.

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Einschieben des Sicherungse-
lementes (5) bis sich Halterungselement (4) und Si-
cherungselement (5) in axialer Richtung (13) zumin-
dest abschnittsweise überlappen und/oder das Fi-
xieren des Sicherungselements (5) im Gehäuse (2)
durch Verschrauben einer Überwurfmutter (8) mit
dem Gehäuse (2) bewerkstelligt wird.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Steckvorrichtung (1), welche als Kupplung oder Ste-
cker ausgebildet ist, für eine elektrische Leitung, um-
fassend ein Gehäuse (2) und einen in einem Mon-
tagezustand zumindest teilweise im Gehäuse (2) an-
geordneten Kontaktträger (3) mit zumindest einem
Kontaktelement (3a), wobei der Kontaktträger (3) ein
Halterungselement (4) aufweist, mittels welchem der
Kontaktträger (3) im Gehäuse (2) befestigbar ist und
wobei das Halterungselement (4) eine erste Fixier-
geometrie (6) aufweist und das Gehäuse (2) ein Fi-
xierelement (7) mit einer zweiten Fixiergeometrie
(7a) aufweist und die beiden Fixiergeometrien (6,7a)
im Montagezustand in einer Verrastposition mitein-
ander verrastet sind, wobei für die Zwecke der Be-
förderung in und aus der Verrastposition die erste
(6) oder zweite Fixiergeometrie (7a) in Bezug auf
deren Ruheposition auslenkbar ausgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Fixierelement (7) im Inneren des Gehäuses (2)
angeordnet ist
und dass ein demontierbares Sicherungselement
(5) vorgesehen ist, welches im Montagezustand der
Steckvorrichtung (1) die Auslenkbarkeit der ersten
(6) oder zweiten Fixiergeometrie (7a) begrenzt.

2. Steckvorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich im Montagezustand das
Sicherungselement (5) und das Halterungselement
(4) oder
das Sicherungselement (5) und das Fixierelement
(7) zumindest abschnittsweise überlappen, um die
Auslenkbarkeit der ersten oder zweiten Fixiergeo-
metrie (6,7a) zu begrenzen.

3. Steckvorrichtung (1) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Sicherungselement (5) in
einer axialen Richtung (13) in das Gehäuse (2) ein-
geführt ist und die Überlappung in axialer Richtung
(13) stattfindet.

4. Steckvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherungse-
lement (5) das Halterungselement (4) oder das Fi-
xierelement (7) im Montagezustand zumindest ab-
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schnittsweise kontaktiert.

5. Steckvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherungse-
lement (5) hülsenförmig ausgebildet ist.

6. Steckvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherungse-
lement (5) im Montagezustand zumindest ab-
schnittsweise zwischen Halterungselement (4) und
einer Innenwand (9) des Gehäuses (2) angeordnet
ist.

7. Steckvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass sich das Siche-
rungselement (5) im Montagezustand an der Innen-
wand (9) abstützt und sich die erste Fixiergeometrie
(6) im Montagezustand an einem Abschnitt (5a) des
Sicherungselements (5) abstützt.

8. Steckvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass sich im Montage-
zustand die erste Fixiergeometrie (6) und die zweite
Fixiergeometrie (7a) kontaktieren.

9. Steckvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass ein im Gehäuse (2)
angeordnetes, vorzugsweise vom Fixierelement (7)
ausgebildetes, Begrenzungselement (7d) für das
Halterungselement (4) vorgesehen ist, um eine Ein-
schubtiefe des Kontaktträgers (3) im Gehäuse (2)
zu begrenzen.

10. Steckvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherungse-
lement (5) durch einen Endabschnitt eines mit einer
Überwurfmutter (8) zusammenwirkenden Zugent-
lastungsbauteils (16) ausgebildet ist, mittels wel-
chem Zugentlastungsbauteil (16) die elektrische Lei-
tung, vorzugsweise ein elektrisches Kabel, in der
Steckvorrichtung (1) klemmbar ist.

11. Steckvorrichtung (1) nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass ein, vorzugsweise hülsen-
förmiges, Dichtelement (10) im Zugentlastungsbau-
teil (16) angeordnet ist, um die Steckvorrichtung (1)
durch das Zusammenwirken von Überwurfmutter (8)
und Zugentlastungsbauteil (16) zumindest einseitig
abzudichten.

12. Steckvorrichtung (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

das Sicherungselement (5) im Montagezustand mit-
tels der mit dem Gehäuse (2) verschraubten Über-
wurfmutter (8) im Gehäuse (2) ortsfest gehalten ist.

13. Steckvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass das Fixierelement
(7) und das Gehäuse (2) einstückig ausgebildet sind.

14. Steckvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Fixierge-
ometrie (6) als eine Nase ausgebildet ist und die
zweite Fixergeometrie (7a) eine Anschlagsfläche
(7b) für die Nase aufweist, wobei im Montagezu-
stand die Nase und die Anschlagsfläche (7b) in der
Verrastposition miteinander verrasten.

15. Verfahren zur Montage einer Steckvorrichtung (1),
die Steckvorrichtung (1) umfassend ein Gehäuse
(2), einen Kontaktträger (3) mit zumindest einem
Kontaktelement (3a) und ein demontierbares Siche-
rungselement (5),
wobei der Kontaktträger (3) ein Halterungselement
(4) mit einer ersten Fixiergeometrie (6) und das Ge-
häuse (2) ein Fixierelement (7) mit einer zweiten Fi-
xiergeometrie (7a) aufweist,
wobei das Fixierelement (7) im Inneren des Gehäu-
ses (2) angeordnet ist und das Gehäuse (2) eine
erste Öffnung (2a) und eine zweiten Öffnung (2b)
umfasst,
wobei folgende Verfahrensschritte durchgeführt
werden:

- Einschieben des Kontaktträgers (3) samt Hal-
terungselement (4) in einer ersten, zur axialen
Richtung (13) parallelen, Einschubrichtung in
die erste Öffnung (2a) bis die erste Fixiergeo-
metrie (6) des Halterungselements (4) mit der
zweiten Fixiergeometrie (7a) in der Verrastpo-
sition im Inneren des Gehäuses (2) verrastet;
- Einschieben des Sicherungselements (5) in ei-
ner der ersten Einschubrichtung entgegen ge-
richteten zweiten Einschubrichtung in die zweite
Öffnung (2b) bis sich Halterungselement (4) und
Sicherungselement (5) in axialer Richtung (13)
zumindest abschnittsweise überlappen, wobei
eine elastische Verformung des Halterungsele-
ments (4) und somit eine Auslenkung der ersten
Fixiergeometrie (6) in radialer Richtung (14)
durch das Sicherungselement (5) begrenzt wird,
um das Lösen der Verrastung zwischen den Fi-
xiergeometrien (6,7a) zu verhindern und den
Kontaktträger (3) im Gehäuse (2) gegen ein He-
rausziehen aus der ersten Öffnung (2a) zu fixie-
ren.

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass
das Einschieben des Sicherungselementes (5) bis
sich Halterungselement (4) und Sicherungselement
(5) in axialer Richtung (13) zumindest abschnittswei-
se überlappen und/oder
das Fixieren des Sicherungselements (5) im Gehäu-
se (2) durch Verschrauben einer Überwurfmutter (8)
mit dem Gehäuse (2) bewerkstelligt wird.
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